
 

 

 

Pressemitteilung:  

Gesetz der Bundesregierung zur  nichtfinanziellen Berichterstattung von 

Unternehmen zeigt erhebliche Schwächen 

Das CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung sieht Chance für 

mehr Unternehmenstransparenz vertan und fordert Änderung des Hemm-

schuhs „Bürokratiebremse“ 
 

Berlin (09.03.2017). Der Bundestag verabschiedet heute ein Gesetz zur Stärkung der nichtfi-

nanziellen Berichterstattung von Unternehmen. Damit setzt die Bunderegierung die so ge-

nannte CSR-Richtlinie der EU mit mehrmonatiger Verspätung um. Künftig müssen große 

kapitalmarktorientierte Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen mit 

mehr als 500 Arbeitnehmern ihre wesentlichen Risiken darstellen, die in Hinblick auf Arbeit-

nehmer-, Sozial- und Umweltbelange, Achtung der Menschenrechte und Korruptionsbekämp-

fung bestehen. Zudem müssen die Unternehmen darlegen, wie sie mit diesen Risiken umge-

hen. Das aus 56 zivilgesellschaftlichen Organisationen bestehende CorA-Netzwerk für Unter-

nehmensverantwortung kritisiert die schwache Umsetzung.  

"Die Bundesregierung hat die EU-Richtlinie nahezu 1:1umgesetzt statt weitergehende Spiel-

räume zu nutzen. Damit hat sie eine große Chance verspielt, die Verantwortung von Unter-

nehmen für die menschenrechtlichen und ökologischen Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu stär-

ken", sagt Heike Drillisch, Koordinatorin des CorA-Netzwerks. "Es ist absehbar, dass diese 

enge Umsetzung der CSR-Richtlinie in Deutschland kaum Wirkung entfalten wird. So ist mit 

550 Unternehmen nur ein Bruchteil der 11.000 großen deutschen Unternehmen erfasst und die 

geforderten Angaben unterliegen keiner inhaltlichen Überprüfung, was für die Glaubwürdig-

keit der Informationen zentral gewesen wäre", sagt Drillisch weiter. Das Gesetz verpflichte 

außerdem nicht zu Berichten über Datenschutz und -sicherheit sowie weitere Verbraucheran-

liegen. Das sei erstaunlich, da bereits heute 90 Prozent der freiwilligen Nachhaltigkeitsberich-

te deutscher Unternehmen über Verbraucheranliegen berichten und dies somit keinen unan-

gemessenen Mehraufwand oder gar ein Hemmnis für Unternehmen darstellen würde.  

 „Der Einfluss der Unternehmenslobby und die von der Regierung 2015 beschlossene Büro-

kratiebremse erweisen sich immer wieder als Hemmschuh, vernünftige Regelungen zum 

Schutz von Menschen und Umwelt zu etablieren“, stellt Drillisch fest. Das Konzept der Büro-

kratiebremse schreibt vor, dass für jede neue Regelung eine andere abgeschafft werden muss. 

Nur wenn EU-Richtlinien 1:1 in nationales Recht umgesetzt werden, entfällt diese Anforde-

rung, so dass zusätzliche Spielräume zum Schutz von Menschenrechten, Umwelt und Ver-

braucheranliegen neuer EU-Richtlinien kaum Eingang in deutsche Gesetze finden. Das CorA-

Netzwerk fordert daher für die kommenden Bundestagswahlen, die Politik des Bürokratieab-



baus zu revidieren und Unternehmenseinfluss wirksamer zu begrenzen. „Nur so kann Demo-

kratie im Sinne eines starken Gemeinwohls funktionieren“, betont Drillisch. 

 

Das CorA-Netzwerk hatte sich zuvor mit Stellungnahmen aktiv in den Umsetzungsprozess 

der Richtlinie eingebracht:  

http://www.cora-netz.de/cora/themen/rechenschafts-und-publizitatspflichten/ 

Das Forderungspapier des Netzwerks „Bessere Rechtsetzung für Menschen und Umwelt“ für 

die kommende Legislaturperiode finden Sie hier: http://www.cora-netz.de/cora/wp-

content/uploads/2017/03/CorA_Forderungen_BT-Wahlen_Legislatur2017-2021_2016-11-

09.pdf  

Kontakt: Heike Drillisch, heike.drillisch@cora-netz.de, Tel. 0177 – 345 2611 
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